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 Antwort
 der Bundesregierung

 auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten  Dr. Ilja Seifert, Heidrun Dittrich,
 Katja Kipping,  weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
 – Drucksache 17/14614 –

 Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an Veranstaltungen in Gebäuden
 des Bundes
 (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage
 auf Bundestagsdrucksache 17/14584)

 Vo r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

 In  den  Bundesministerien  und  weiteren  Gebäuden  des  Bundes  finden  eine
 Vielzahl  von  Aktivitäten  mit  Gästen  statt.  Dazu  gehören  Konferenzen,  Events
 aller  Art  („Staatsbesuche“,  zum  Beispiel  am  24./25.  August  2013  in  Berlin/
 Tage  der  offenen  Tür),  Anhörungen  und  Gespräche,  Führungen  von  Besucher-
 gruppen.  Notwendig  ist  das  Wissen,  wie  viele  Menschen  (Beschäftigte  und
 Gäste)  sich  gleichzeitig  in  Gebäuden  und  Teilen  von  Gebäuden  aufhalten  kön-
 nen  und  was  in  Brand-  und  anderen  Gefahrensituationen  zu  tun  ist,  um  alle
 Menschen, auch die mit Mobilitätseinschränkungen, sicher zu evakuieren.

 Die  Antwort  der  Bundesregierung  zu  Frage  3  der  Kleinen  Anfrage  17/14584
 lässt  vermuten,  dass  die  Bundesregierung  nichts  genaues  weiß,  denn  wenn  sie
 es  wüsste,  hätte  sie  dem  Deutschen  Bundestag  die  Informationen  nicht  vorent-
 halten.  Der  Hinweis:  „Im  Übrigen  gelten  die  meisten  Gebäude  der  obersten
 und  oberen  Bundesbehörden  nicht  als  öffentlich  zugängliche  Gebäude  […]“
 ist  angesichts  der  Vielzahl  von  öffentlichen  und  halböffentlichen  Veranstaltun-
 gen  im  Bundeskanzleramt,  im  Bundesministerium  für  Verkehr,  Bau  und  Stadt-
 entwicklung,  im  Auswärtigen  Amt,  im  Bundesministerium  für  Arbeit  und  So-
 ziales  sowie  in  den  anderen  Bundesministerien  usw.  für  die  Fragesteller  unak-
 zeptabel.

 Unakzeptabel  ist  aus  Sicht  der  Fraktion  DIE  LINKE.  auch  der  Verweis  auf  die
 Versammlungsstättenverordnung.  In  der  Muster-Versammlungsstättenverord-
 nung  (in  der  Fassung  vom  Juni  2005)  wird  im  §  10  von  „mindestens  1  Prozent
 der  Besucherplätze,  mindestens  jedoch  zwei  Plätze  auf  ebenen  Standflächen“
 ausgegangen.  Dies  ist  gerade  für  Veranstaltungen  in  Gebäuden  oberster  Bun-
 desbehörden  erfahrungsgemäß,  auch  mit  Blick  auf  die  Artikel  29  und  30  der
 UN-Behindertenrechtskonvention, ein viel zu geringer Ansatz.

 Die  Bundesregierung  behauptet  in  ihrer  Antwort  zu  Frage  1,  dass  sie  das  Gut-
 achten  der  Müller-BBM  GmbH  vom  8.  November  2011  nicht  kenne,  obwohl
 Die  Antwort  wurde  namens  der  Bundesregierung  mit  Schreiben  des  Bundesministeriums  für  Verkehr,  Bau  und  Stadt-
 entwicklung vom 9.  September 2013 übermittelt.
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das  Bundesministerium  für  Verkehr,  Bau  und  Stadtentwicklung  sowie  das  dem
 Bundesministerium  unterstellte  Bundesamt  für  Bauwesen  und  Raumordnung
 (BBR)  in  der  Kommission  des  Ältestenrates  für  Bau-  und  Raumangelegenhei-
 ten ständig vertreten sind und dieses Gutachten dort mehrfach Thema war.

 Die  Bundesregierung  behauptet  ferner,  dass  „keine  Notwendigkeit  von  bauli-
 chen  und  sonstigen  Maßnahmen“  in  den  Gebäuden  des  Bundes  besteht  (Ant-
 wort  zu  Frage  4).  Auch  dies  wird  mit  den  Erfahrungen  in  den  Gebäuden  des
 Deutschen  Bundestages,  für  deren  Bau  das  Bundesbauministerium  ebenso  ver-
 antwortlich  war,  wie  für  die  übrigen  Bundesbauten,  von  der  Fraktion  DIE
 LINKE. bezweifelt.

 Mehrfach  verweist  die  Bundesregierung  auf  den  hohen  Standard  durch  An-
 wendung  des  Brandschutzleitfadens  des  Bundes  (3.  Auflage  vom  Juli  2006).
 Schaut  man  sich  diesen  Leitfaden  genauer  an,  wird  man  feststellen,  dass  die
 spezifischen  Besonderheiten  beim  Brandschutz  und  bei  der  Evakuierung  von
 Menschen  mit  unterschiedlichen  Beeinträchtigungen  in  den  104  Seiten  fak-
 tisch keine Rolle spielen.

 1.  Kennt  die  Bundesregierung  inzwischen  das  Gutachten  der  Müller-BBM
 GmbH  vom  8.  November  2012  mit  der  brandschutztechnischen  Stellung-
 nahme  zu  Veranstaltungen  mit  Menschen  mit  Behinderung  im  Deutschen
 Bundestag,  und  wenn  ja,  inwieweit  stimmt  sie  den  inhaltlichen  Bewertun-
 gen zu?

 2.  Inwieweit  hält  die  Bundesregierung  es  für  sinnvoll  und  erforderlich,  ver-
 gleichbare  Gutachten  zu  anderen  Gebäuden  des  Bundes  in  Auftrag  zu
 geben?

 Die  Fragen  1  und  2  werden  wegen  ihres  Sachzusammenhangs  gemeinsam  be-
 antwortet.

 Zu  Beginn  der  Vorplanung  sind  die  aus  Sicht  des  Brandschutzes  zu  beachtenden
 Anforderungen  sowie  sämtliche  Randbedingungen  weitestmöglich  zu  klären.
 Hierzu können auch Gutachten freiberuflich Tätiger eingeholt werden.

 Die  verschiedenen  Nutzungen  eines  ganzen  Gebäudes  oder  Gebäudeteile  und
 deren  Zuordnung  zu  Räumen  sind  hinsichtlich  ihrer  Brandlasten,  der  festgeleg-
 ten  Schutzziele,  möglicher  Brand-,  Rauchentstehungs-  und  Ausbreitungsrisiken
 abzuschätzen und zu berücksichtigen.

 Für  Gebäude  des  Bundes  gilt  die  DIN  18040  Teil  1.  Barrierefreies  Planen  und
 Bauen  bedeutet,  Wohnungen,  Gebäude  sowie  öffentliche  Orte  so  zu  planen  und
 zu  bauen,  dass  sie  barrierefrei  sind,  also  von  allen  Menschen  ohne  besondere
 Erschwernisse nutzbar sind.

 3.  Wie  viele  Personen  nahmen  am  Tag  der  offenen  Tür  der  Bundesregierung
 am  24.  und  25.  August  2013  in  Berlin  teil  (bitte  aufgeschlüsselt  nach  obers-
 ten Bundesbehörden und mit Nennung der jeweiligen Gebäude)?

 Die Anzahl der Besucher bitte ich der folgenden Tabelle zu entnehmen:

 Tag der offenen Tür 24./25.  August 2013

 Ergebnis Besucherzählung nach Vollzählung bzw. Stichprobe

 Ministerium  Zählverfahren  24.08.2013  25.08.2013  beide Tage  beide Tage
 gerundet

 BK  Vollzählung  16  638  13  085  29  623  29  600

 BPA  Stichprobe  4  399  4  894  9  293  9  300

 BMVg  Vollzählung  2  829  2  963  5  792  5  800
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4.  Wie  viele  Besuchergruppen  von  Bundestagsabgeordneten  waren  im  ersten
 Halbjahr  2013  zu  Gast  in  den  Bundesministerien  in  Berlin  (bitte  nach
 obersten  Bundesbehörden  und  mit  Nennung  der  jeweiligen  Gebäude  auf-
 schlüsseln)?

 Hierzu  kann  die  Bundesregierung  leider  keine  Angaben  machen,  da  diese  in  die
 Zuständigkeit der Bundestagsverwaltung fällt.

 5.  Wie  viele  Konferenzen  und  sonstige  Veranstaltungen  (mit  mehr  als  50  teil-
 nehmenden  Personen)  fanden  im  ersten  Halbjahr  2013  in  den  Bundes-
 ministerien  in  Berlin  statt  (bitte  nach  obersten  Bundesbehörden  und  mit
 Nennung der jeweiligen Gebäude aufschlüsseln)?

 Eine  Statistik  der  gewünschten  Aussagekraft  liegt  leider  nicht  vor.  In  der  Kürze
 der Zeit sind verlässliche Zahlen nicht zu erheben.

 6.  Wie  viele  Personen  insgesamt,  darunter  wie  viele  Rollstuhlnutzer,  dürfen
 sich  gleichzeitig  in  den  Gebäuden  oberster  Bundesbehörden  und  deren  Sit-
 zungsräumen  und  anderen  Veranstaltungsbereichen  (ab  einer  Kapazität  von
 50 Personen) aufhalten

 a)  ohne zusätzliche Maßnahmen/betriebliche Mittel,

 b)  mit zusätzlichen Maßnahmen/betrieblichen Mitteln

 (bitte  aufgeschlüsselt  nach  obersten  Bundesbehörden  und  mit  Nennung  der
 jeweiligen Gebäude)?

 Mit  der  Ausnahme  von  Versammlungsräumen  in  Büro-  und  Verwaltungsgebäu-
 den,  zu  denen  auch  die  angesprochenen  Gebäude  der  Bundesregierung  gehören,
 werden  im  Regelfall  weder  in  der  Baugenehmigung  noch  in  sonstigen  baurele-
 vanten  Unterlagen  Informationen  über  die  zulässige  Anzahl  an  Nutzern  insge-
 samt oder Rollstuhlnutzern ausgeworfen.

 Lediglich  für  Versammlungsräume  werden  solche  Zahlen  genannt,  wobei  nicht
 unterschieden  wird,  ob  diese  nach  Art  und  Umfang  der  einzusetzenden  zusätz-
 lichen Maßnahmen schwankt.

 BMF  Stichprobe  3  803  5  254  9  056  9  100

 BMU  Stichprobe  3  398  6  390  9  788  9  800

 BMFSFJ  Stichprobe  3  038  3  893  6  930  6  900

 BMVBS  Stichprobe  7  764  11  273  19  136  19  100

 BMWi  Vollzählung  2  528  2  562  5  090  5  100

 BMAS  Vollzählung  4  196  4  115  8  311  8  300

 BMG  Vollzählung  4  102  3  010  7  112  7  100

 BMELV  Stichprobe  3  488  7  425  10  913  10  900

 BMBF  Stichprobe  2  306  2  205  4  511  4  500

 BMI  Stichprobe  4  714  4  973  9  686  9  700

 BMJ  Vollzählung  1  275  1  081  2  356  2  400

 AA  Vollzählung  2  971  3  564  6  535  6  500

 BMZ  Vollzählung  4  700  4  700  4  700

 Insgesamt  67  447  81  385  148  832  149  000

 Ministerium  Zählverfahren  24.08.2013  25.08.2013  beide Tage  beide Tage
 gerundet
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Weitergehende  Informationen  können  in  der  Kürze  der  Zeit  nicht  gegeben  wer-
 den, da sie nicht vorliegen, sondern erst erhoben werden müssten.

 7.  Inwieweit  hält  die  Bundesregierung  die  1-Prozent-Regel  in  §  10  der  Mus-
 ter-Versammlungsstättenverordnung  mit  Blick  auf  die  Artikel  9,  29  und  30
 der  UN-Behindertenrechtskonvention  noch  für  sachgerecht  und  zeitge-
 mäß?

 Die  Bundesregierung  kann  hierzu  keine  Antworten  erteilen,  da  der  Sachverhalt
 bauordnungsrechtlich  begründet  ist  und  daher  in  die  alleinige  Zuständigkeit  der
 Länder fällt.

 8.  Inwieweit  hält  die  Bundesregierung  den  Brandschutzleitfaden  für  Gebäude
 des  Bundes  aus  dem  Jahr  2006  mit  Blick  auf  die  spezifischen  Anforderun-
 gen  bei  der  Rettung  von  Menschen  mit  Beeinträchtigungen  für  überarbei-
 tungswürdig?

 Derzeit wird der angesprochene Brandschutzleitfaden überarbeitet.
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